
Bei der Benutzung des Gewässerverzeichnisses sind folgende Hinweise 

zu                                                                                                             beachten: 

Das Gewässerverzeichnis ist entsprechend der administrativen Gliederung des Landes 

Sachsen-Anhalt in 11 Land- und 3 Stadtkreise unterteilt. Alle Gewässer sind dem 

jeweiligen Kreis zugeordnet. Durch welchen Verein das Gewässer betreut wird, ist der 

Gewässer-Kenn-Nr. zu entnehmen. Die Gewässer-Kenn-Nr. setzt sich aus Kreis-Nr., 

der Vereins-Nr. und der Gewässer-Nr. zusammen. Das Gewässerverzeichnis 

berücksichtigt den Stand der Anpachtungen per 31.08.2016. Änderungen und 

Ergänzungen des Gewässerverzeichnisses sind jederzeit möglich und werden in 

geeigneter Form bekannt gegeben. Im Interesse eines weidgerechten Angelns und der 

Bestimmungen des Naturschutzes bzw. der Auflagen, die sich aus Pachtverträgen 

ableiten, ist die Beschilderung an den Gewässern unbedingt zu beachten. Es wird 

empfohlen, sich an den betreuenden Verein zu wenden, um Auskünfte einzuholen. 

Die Anschriften der Mitgliedsvereine des LAV Sachsen-Anhalt e.V. sind im 

Gewässerverzeichnis aufgeführt. 

 
Die Angaben in diesem Gewässerverzeichniss entprechen dem Tag der Drucklegung. 

Dennoch ist es ständigen Änderungen unterworfen, neue Gewässer kommen hinzu, 

andere werden gekündigt oder die Bedingungen zur Fischereiausübung haben sich 

hier und da geändert. Es handelt sich um ein Verzeichnis von Angelgewässern, welches 

aus Platzgründen nicht alle Besonderheiten aufführen kann. Bitte denken Sie daran, 

sich vor Beginn des Angelns über den tatsächlichen Stand oder etwaige 

Einschränkungen (NSG und LSG) zu informieren! 

Die Gewässer-Nr. haben folgende Bedeutung: 

x-xxx-xx = behindertengerechter Angelplatz 

x-xxx-xx = Wasserfahrzeuge gestattet 

x-xxx-xx = Schleppangeln gestattet 
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Verzeichnis der Hauptfischarten 

Name Mindestmaß   Schonzeit   Abkürzung Aal 

(Anguilla anguilla)  50 cm  A 

Äsche (Thymallus thymallus)  30 cm 01.12. – 15.05. Ä 

Aland (Leuciscus idus)    Ad 

Bachforelle (Salmo trutta fario) 25 cm 15.09. – 31.03. Bf 

Bachsaibling (Salvelinus fontinalis)   Bs 

Barbe (Barbus Barbus) 45 cm 01.04. – 30.06.      Ba 

Barsch (Perca fluviatilis) B 

Blei (Abramis brama) Bl 

Döbel (Leuciscus cephalus) D 

Güster (Blicca bjoerkna) Gü 

Hasel (Leuciscus leuciscus) Ha 

Hecht (Esox Lucius) 50 cm 15.02. – 30.04.      H 

Karpfen (Cyprinus carpio) 35 cm K 

Karausche (Crassius crassius) Ka 

Plötze (Rutilus rutilus) Pl 

Große Maräne (Coregonus nasus) 30 cm M 

Kleine Maräne (Coregonus albula) 12 cm Ma 

Quappe (Lotta lotta) 30 cm Qu 

Rapfen (Aspius aspius) 40 cm R 

Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) 25 cm Rf 

Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) Ro 

Schleie (Tinca tinca) 25 cm S 

Wels (Silurus glanis) W 

Zander (Stizostedion luciperca) 50 cm 15.02. – 31.05. Z 


